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DAS DOKUMENT

Aus dem Sezessionsgesetz

Artikel 72 der geltenden Verfassung der
UdSSR gesteht ohne weitere Präzisierung den
einzelnen Sowjetrepubliken die Möglichkeit
zu, aus der UdSSR auszutreten. Am 11. März
1990 erklärte Litauen die Wiederherstellung
seiner Unabhängigkeit von der UdSSR, und
am 3. April 1990 erliess der Oberste Sowjet
der UdSSR ein Gesetz über die Modalitäten
des Austritts von Sowjetrepubliken. Wir bringen

hier die relevanten Artikel.

Artikel 1. Das Vorgehen zur Lösung von
Fragen im Zusammenhang mit dem Austritt
einer Unionsrepublik aus der UdSSR
entsprechend Artikel 72 der Verfassung der
UdSSR wird durch das vorliegende Gesetz
bestimmt.

Artikel 2. Der Beschluss über den Austritt
einer Unionsrepublik wird durch die freie
Willensäusserung der Bevölkerung jener
Unionsrepublik mittels eines Referendums
(einer Volksabstimmung) gefasst. Den
Beschluss über die Durchführung des Refe-
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rendums fasst der Oberste Sowjet der
betreffenden Unionsrepublik entweder auf eigene
Initiative oder auf unterschriftliches Begehren

eines Zehntels der laut Gesetzgebung der
UdSSR stimmberechtigten Sowjetbürger mit
ständigem Wohnsitz auf dem Territorium
der betreffenden Unionsrepublik.

Artikel 3. (Falls sich auf dem Territorium
der betreffenden Sowjetrepublik auch Autonome

Republiken oder Autonome Gebiete
befinden, wie das zum Beispiel in Georgien
der Fall ist, gilt für diese folgende
Regelung:) Die Bevölkerung von Autonomen
Republiken oder Autonomen Gebieten hat
das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie in
der UdSSR oder in der austretenden Republik

bleiben will. Ebenso entscheidet sie,
welchen Status sie im gewählten Rahmen
einnehmen wird.

In einer Unionsrepublik, auf deren Territorium

nationale Gruppen wohnen, die in
ihren jeweiligen Regionen die Bevölkerungsmehrheit

darstellen, werden die
Abstimmungsergebnisse der betreffenden Regionen
separat berücksichtigt. (Eine nationale
Gruppe stellen zum Beispiel die ethnischen
Russen in Litauen dar. Wie die Region
definiert werden soll, in der sie die Mehrheit
haben, und welche Folge die separate
Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses

haben soll, ist nicht ausgeführt.)

Artikel 6. Der Beschluss über den Austritt
einer Unionsrepublik aus der UdSSR gilt als

angenommen, wenn mindestens zwei Drittel
der sowjetischen Bürger mit ständigem
Wohnsitz in der betreffenden Republik
dafür gestimmt haben.

Artikel 8. Der Oberste Sowjet der UdSSR
übermittelt die Ergebnisse der Abstimmung
über den Austritt der betreffenden
Unionsrepublik aus der UdSSR zusammen mit
allfälligen Stellungnahmen interessierter
Parteien den zuständigen Behörden aller
Unionsrepubliken, Autonomen Republiken
und Autonomen Gebiete zur Vernehmlassung

und zur Beurteilung der Folgen, die
sich für jedes der aufgezählten Territorien
aus dem möglichen Austritt der fraglichen
Unionsrepublik aus der UdSSR ergeben
würden.

Artikel 9. Der Volksdeputiertenkongress der
UdSSR prüft die Ergebnisse der Austrittsab- •

Stimmung in der betreffenden Sowjetrepu¬

blik. Ebenso prüft er die Stellungnahmen
der Unionsrepubliken, der Autonomen
Republiken und der Autonomen Gebiete zu
dieser Angelegenheit.

Auf Vorschlag des Obersten Sowjets der
UdSSR und nach Vereinbarung mit dem
Obersten Sowjet der austretenden Republik
setzt der Volksdeputiertenkongress der
UdSSR eine Übergangsperiode von maximal

fünf Jahren fest. In dieser Zeit müssen
alle Fragen im Zusammenhang mit dem
Austritt der betreffenden Republik aus der
UdSSR gelöst werden. Während der
Übergangsperiode gelten auf dem Territorium der
austretenden Republik die Gesetze der
UdSSR.

Artikel 15. Die Sowjetbürger, die auf dem
Territorium der austretenden Republik wohnen,

haben das Recht, ihr Bürgerrecht, ihren
Wohnsitz und ihren Arbeitsort selbst zu
wählen. (Das heisst, die Einwohner erwerben

die Staatsbürgerschaft der betreffenden
Republik nicht automatisch, sondern können

je nach ihrem Wunsch auch Sowjetbürger

bleiben.) Falls sich Bürger zum Wegzug
aus der betreffenden Republik entschliessen,
kommt diese für alle aus der Umsiedlung
resultierenden Kosten auf.

Artikel 19. Im letzten Jahr der Übergangszeit
kann auf Initiative der zuständigen Behörden

der betreffenden Republik eine erneute
Volksabstimmung angesetzt werden, durch
die der Austrittsbeschluss bestätigt wird. Die
Durchführung der Abstimmungswiederholung

ist obligatorisch, wenn sie von einem
Zehntel der stimmberechtigten Sowjetbürger
mit ständigem Wohnsitz in der betreffenden
Republik verlangt wird. Kommt bei der
erneuten Abstimmung keine Zweidrittelsmehrheit

für die Bestätigung des Austrittsbeschlusses

zustande, gilt dieser als annulliert.
Das mit dem vorliegenden Gesetz erlassene
Austrittsprozedere wird eingestellt.

Artikel 20. Nach fünf Jahren beschliesst der
Volksdeputiertenkongress der UdSSR den
Austritt der betreffenden Republik endgültig.

Erforderlich ist ferner das Einverständnis
aller übrigen Sowjetrepubliken, aller

Autonomen Gebiete und aller nationalen
Gruppen (für den ethnologischen Begriff der
nationalen Gruppe gibt es bis jetzt keine
juristisch verbindliche Definition im Sowjetrecht).

Der Präsident der UdSSR

M. S. Gorbatschow
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